
 

 
 

 

Bekanntmachung 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung  
der Stadt Glücksburg für die Haushaltsjahre 2024/2025 

 
 

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10.12.2024 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 

 

 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2024 
 

 
 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl.  

Nachträge  

gegenüber 
bisher 

nunmehr fest-
gesetzt auf 

1. im Ergebnisplan der     

Gesamtbetrag der Erträge 1.502.200  € 339.200  € 19.654.100  € 20.817.100  € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 907.700  € 543.300  € 20.094.800  €  20.458.700  € 

der Jahresüberschuss 595.000  € 0  € 0  € 358.400  € 

der Jahresfehlbetrag 0  € 204.100  € 440.700  € 0  € 

einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-
lage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO 
zum Haushaltsausgleich4 0  € 440.700  € 440.700  € 0  € 
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-
nahme der Ausgleichsrücklage4 0  € 236.600  € 0  € 358.400  € 

 
2. im Finanzplan der 

    

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit: 
 

1.213.700  € 
 

328.200  € 
 

19.046.100  € 
 

19.931.600  € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit 
 

833.500  € 
 

536.000  € 
 

18.260.000  € 
 

18.557.500  € 
     

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
155.300  € 

 
4.327.000  € 

 
9.631.100  € 

 
5.459.400  € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
464.500  € 

 
4.636.200  € 

 
11.870.200  € 

 
7.698.500  € 

 
 

§ 2 
 
 

Es werden für das Haushaltsjahr 2024 neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher  8.256.100  €  auf 4.515.600  €  
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 

      ermächtigungen von bisher  4.626.400  €  auf 6.865.600  €  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher  2.000.000  €  auf 2.000.000  €  
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiese-

nen Stellen von bisher  1  auf 1  
 



 

 
 

 

§ 3 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2025 
 

 
 

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplanes einschl.  

Nachträge  

gegenüber 
bisher 

nunmehr fest-
gesetzt auf 

1. im Ergebnisplan der     

Gesamtbetrag der Erträge 1.349.500  € 316.200  € 19.864.200  € 20.897.500  € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen 734.400  € 200.500  € 20.281.600  €  20.815.500  € 

der Jahresüberschuss 615.100  € 0  € 0  € 82.000  € 

der Jahresfehlbetrag 0  € 115.700  € 417.400  € 0  € 

einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrück-
lage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO 
zum Haushaltsausgleich4 0  € 417.400  € 417.400  € 0  € 
einem Jahresergebnis unter Inanspruch-
nahme der Ausgleichsrücklage4 0  € 301.700  € 0  € 82.000  € 

 
2. im Finanzplan der 

    

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit: 
 

1.341.400 € 
 

316.200 € 
 

19.299.900  € 
 

20.325.100  € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit 
 

730.700 € 
 

194.300 € 
 

18.345.300  € 
 

18.881.700  € 
     

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investi-
tionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
3.535.600 € 

 
€ 

 
5.259.500  € 

 
8.795.100  € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inves-
titionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 

 
3.535.600 € 

 
€ 

 
7.187.500  € 

 
10.723.100  € 

 
 

§ 4 
 

Es werden für das Haushaltsjahr 2025 neu festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher  4.568.700  €  auf 7.466.300  €  
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- 

      ermächtigungen von bisher  2.555.000  €  auf 4.697.000  €  
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite von bisher  2.000.000  €  auf 2.000.000  €  
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiese-

nen Stellen von bisher  1  auf 1  
 

 
 
 
      LS 
 
 

 

Stadt Glücksburg, den 
11.12.2024  

 

 
 

Kristina Franke 
Bürgermeisterin 

 
 
 
 



 

 
 

 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht. Jeder kann Einsicht in die Nachtragshaushaltssatzung und die Anlagen nehmen und zwar im 
Dienstleistungszentrum, Rathausplatz 15, 24937 Flensburg – Abteilung Finanzwirtschaft –, Zimmer R104, wäh-
rend der Öffnungszeiten. 
 
 
Flensburg, den 11.12.2024 
Im Auftrage 
gez. 
Daniel Krüger 
Finanzwirtschaft 

 


